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Von:
Gesendet: Dienstag, 2. Juni 2015 10:34
An: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm)
Betreff: Einspruch Bebauung Krankenhausareal Söflingen

Sehr geehrte Damen und Herren,             
   
hiermit erhebe ich als direkter Nachbar des Krankenhaus Söflingen (meine Adresse  

 Einspruch gegen die geplante Bebauung des Krankenhausareals.  
   

Eine Aufteilung in 2 nacheinander zu genehmigende Bauabschnitte zuzüglich des Umbaus des 
alten Krankenhauses lässt eine Abschätzung des Bauvolumens nicht zu und führt zwangsläufig 
zu einer schrittweisen Abwertung meiner Immobilie und damit Zwangsenteignung in einem seit 
mehr als 5 Jahrzehnten bezüglich Einwohnerzahl und Verkehrsaufkommen stabilen 
Wohngebietes.  
   

Die direkt an meiner Grundstücksgrenze entlang verlaufende Tiefgarageneinfahrt wird weder dem 
Verkehrsaufkommen der geplanten Wohneinheiten gerecht, noch wird die Anzahl der geplanten 
Tiefgaragenstellplätze der zu erwartenden PKW-Menge (Besucher, heutzutage 2 PKW pro 
Familie) gerecht.  
   

Ich fordere Sie auf, die Tiefgarageneinfahrt direkt an den Maienweg vorzuverlegen, eine weitere 
Erschliessung der Tiefgarage über die Harthauserstrasse  zu gewährleisten, den Bebauungsplan 
des gesamten Areals in einem Stück den Anwohnern vorzulegen und die Anzahl der maximal 
zulässigen Wohneinheiten in allen neu zu erstellenden Gebäuden auf insgesamt 50 
Wohneinheiten zu begrenzen.  
   

Die Stadt Ulm sollte in der Lage sein, aus Bausünden des letzten Jahrtausends in der direkten 
Nachbarschaft des unteren Fünf-Bäume-Wegs zu lernen und einer Ghettoisierung in einem der 
schönsten Teilorte Ulms nicht Vorschub zu leisten.  
   

Mit der Bitte um Bestätigung des Eingangs dieses Schreibens,   
   

mit freundlichen Grüßen  
   

        

 

               
 

sub02065
Schreibmaschinentext
Anlage 5.1 zu GD 305/15

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709



sub02065
Rechteck

sub02065
Schreibmaschinentext
Anlage 5.2 zu GD 305/15

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709



SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709



SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709



SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709



sub02065
Schreibmaschinentext
Anlage 5.3 zu GD 305/15

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709



SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709



sub02065
Schreibmaschinentext
Anlage 5.4 zu GD 305/15

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709













SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709



sub02065
Schreibmaschinentext
Anlage 5.5 zu GD 305/15

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709





SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709



sub02065
Schreibmaschinentext
Anlage 5.6 zu GD 305/15

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709





sub02065
Schreibmaschinentext
Anlage 5.7 zu GD 305/15



SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709





sub02065
Schreibmaschinentext
Anlage 5.8 zu GD 305/15

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709



sub02065
Schreibmaschinentext
Anlage 5.9 zu GD 305/15

SUB02709
Notiz
Accepted festgelegt von SUB02709





Stellungnahme RP Archäologie 150612
 Von:  (Stadt Ulm)

 Gesendet: Montag, 15. Juni 2015 09:11
 An: Stadt Ulm)

 Betreff: WG: OT Söflingen, BPL Wohnquartier Altes Krankenhaus Söflingen, 
TÖB-Anhörung

Hallo 

z. K. ,
hab die Mail an  weitergeleitet.

Gruß BSB

Von: Thiem, Wolfgang (RPS) [mailto:Wolfgang.Thiem@rps.bwl.de]  
Gesendet: Freitag, 12. Juni 2015 15:52 
An:  (Stadt Ulm) 
Betreff: OT Söflingen, BPL Wohnquartier Altes Krankenhaus Söflingen, 
TÖB-Anhörung

Sehr geehrter Herr Kastler,
 
Vielen Dank für die erneute Beteiligung des Referats Denkmalpflege als Träger 
öffentlicher Belange im 
Rahmen des im Betreff genannten Verfahrens. 
 
1. Bau- und Kunstdenkmalpflege:
Wie bereits bei der frühzeitigen Beteiligung trägt die Bau- und 
Kunstdenkmalpflege zum o. g. 
Verfahren keine Anregungen oder Bedenken vor.
 
2. Archäologische Denkmalpflege
Die archäologische Denkmalpflege verweist auf die Stellungnahme vom 30.01.2015, 
Zitat:
„Im Krankenhausgarten fand 1906 ein reich ausgestattes Frauengrab, das 
vermutlich zu einem kleinen 
frühmittelalterlichen Friedhof gehört. 
Das Plangebiet liegt damit im Bereich des ausgedehnten Kulturdenkmals gem. § 2 
DSchG: 
frühmittelalterliches Reihengräberfeld. Geophysikalische Untersuchungen haben 
jedoch keine 
weiteren Aufschlüsse gegeben, ob mit weiteren Bestattungen im Plangebiet zu 
rechnen ist. Trotzdem 
ist weiterhin bei Bodeneingriffen mit archäologischen Funden und Befunden - 
Kulturdenkmalen gem. 
§ 2 DSchG - zu rechnen, die sich in der geophysikalischen Messung nicht 
niedergeschlagen haben. 
 
An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmale besteht 
grundsätzlich ein 
öffentliches Interesse. Sollte an den Planungen in der vorliegenden Form 
festgehalten werden, regen 
wir Folgendes an: In Abwägung des negativen Messergebnisses und des 
überlieferten Grabfundes 
sollte ein vorzeitiger Mutterbodenabtrag im Rahmen der Erschließung vorgenommen 
werden. Der 
Abtrag hat in Anwesenheit eines Mitarbeiters des Landesamtes für Denkmalpflege 
zu Erfolgen. 
 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle notwendiger Rettungsgrabungen 
durch das LAD die 
Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. mehrere Wochen in Anspruch 
nehmen kann 
und und durch den Vorhabenträger finanziert werden muss. 
 
Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG 
verwiesen. Sollten 
bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt 
werden, sind 
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Stellungnahme RP Archäologie 150612
gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. 
Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) 
oder Befunde 
(Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis 
zum Ablauf des 
vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern 
nicht die 
Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2 – 
Regionale 
Denkmalpflege, Schwerpunkte, Inventarisation) mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf 
die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der 
Sicherung und 
Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu 
rechnen.
Für weitere Informationen und Terminabsprachen wenden Sie sich bitte an das 
Landesamt für 
Denkmalpflege, Dr. Jonathan Scheschkewitz (Tel. 0711-904 45 142).
 
Wir bitten, diese Hinweise in die Planunterlagen einzufügen.“ 
Ansprechpartner:
Herr Dr. Scheschkewitz (Archäologie Ulm): Tel. 0711/90445-142; FAX 
0711/90445-147, mailto: 
Jonathan.Scheschkewitz@rps.bwl.de;
 
Mit freundlichen Grüßen 
Wolfgang Thiem  
Städtebauliche Denkmalpflege 
Landesamt für Denkmalpflege  
im Regierungspräsidium Stuttgart  
Ref. 83.2 - Denkmalkunde  
Tel: 07071/757-2473  
Fax: 07071/757-2431  
Alexanderstraße 48  
72072 Tübingen  
E-Mail: Wolfgang.Thiem@rps.bwl.de  
Internet: www.denkmalpflege-bw.de 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 
  

Regierungspräsidium Tübingen · Postfach 26 66 · 72016 Tübingen 

 
Per E-Mail 
Stadt Ulm 
Münchner Straße 2 
89073 Ulm 
 

Tübingen 12.06.2015 

Name Herr Maucher 

Durchwahl 07071 757-3662 

Aktenzeichen 21-30/2511.2-2101.0-163-38 

(Bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 

 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba-

ren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) 

 

Ihr Schreiben vom 27.04.2015, Az.: SUB-Ka 

 

 

A. Allgemeine Angaben 

 

Stadt Ulm 

( ) Flächennutzungsplan  

(x) Bebauungsplan für das Gebiet „Wohnquartier Altes Krankenhaus Söflin-

gen“ in Ulm 

( ) Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan  

( ) sonstige Satzung 

 

 

B. Stellungnahme 

 

(x) Keine Äußerung aus der Sicht der Raumordnung. 

( ) Fachliche Stellungnahme  
 
 

gez. 

Maucher 
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Az.: 21-30/2511.2-2101.0-163-38 
 
 
 
Dem 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Schillerstraße 30 
89077 Ulm/Donau 

 

 

 

 

 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

 

Tübingen, den 12.06.2015 

Regierungspräsidium 

 

 

gez. 

Maucher 
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Az.: 21-30/2511.2-2101.0-163-38 

 
 
 
 
Dem 
Regionalverband Donau-Iller 
Schwambergerstraße 35 
89073 Ulm/Donau 

 

 

 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

 

Tübingen, den 12.06.2015 

Regierungspräsidium 

 

 

gez. 

Maucher 
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